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Andreas Wurgler

«Zuinftige Politiker»

Korporative Regulierung des Zugangs zu politischen Amtern
in der Eidgenossenschaft (16.-18.Jahrhundert)

Sowohl in den sogenannten Zunftstidten Basel und Ziirich als auch in der Patrizier-
stadt Bern waren in der Vormoderne so gut wie alle politischen Entscheidungstriager
Mitglieder einer Zunft oder einer zunftahnlichen Gesellschaft. Daran dndert auch
die Tatsache nichts, dass die konkreten Regelungen der Wahl in den Rat (oder in die
Rite) in jeder Stadt wieder anders waren. Versteht man die Mitglieder des Kleinen
oder Grossen Rates und entsprechender Kommissionen oder Geheimer Riite als
politische Entscheidungstriager, so kontrollierten Ziinfte den Jobmarkt fiir Politiker
in der alten Eidgenossenschaft fast zu hundert Prozent.

Waren diese Stidte also charakterisiert durch eine Art «Zunftregiment» bis ins
18.Jahrhundert, die Eidgenossenschaft gar eine Foderation von «Zunftrepubliken»?
Im Folgenden mochte ich am Beispiel der eidgendssischen Personalpolitik der Stiadte-
orte und insbesondere Basels zu zeigen versuchen, welchen Einfluss frithneuzeit-
liche Ziinfte auf die Besetzung von Amtern beziehungsweise auf die Auswahl von
Politikern ausiibten. Dazu sollen vorab die 6konomischen, sozialen und politischen
Funktionen frithneuzeitlicher Ziinfte in Erinnerung gerufen werden.

Funktionen der Ziinfte

Falls der skizzierte Befund tiberraschend wirkt, dann wohl nur insofern, als «Zunft
in der Vormoderne» heute primar mit «Handwerk» assoziiert wird. Zunfthandwerk
und Handwerkerzunft verweisen auf die 0konomische Dimension des Zunft-
begriffes. Eine Zunft ist demnach der korporative Zusammenschluss derjenigen,
die dasselbe (oder ein verwandtes) Handwerk (denselben Beruf) ausiiben. Er
diente unter anderem dem dkonomischen Zweck, die Qualitit der Produkte, den
(gemeinsamen) Einkauf der Rohstoffe, die Dignitit der Herstellungsverfahren
und im Sinne einer moral economy auch die Produktionsmenge und die Preise in
korporativer Selbstindigkeit zu kontrollieren. Zu dieser 6konomischen Dimension



- 152 -

gesellte sich eine soziodkonomische und soziale, wenn etwa die Ausbildung des
Nachwuchses (Lehrlinge, Gesellen) geregelt und ansatzweise soziale Sicherungs-
systeme fiir Mitglieder (und ihre Witwen) geschaffen wurden, sowie eine religios-
kulturelle, die daran erinnert, dass Ziinfte oft auch aus religiosen Bruderschaften
heraus entstanden oder entsprechende Funktionen wahrnahmen. Verstosse gegen
die 0konomischen Regeln der handwerklichen Produktion wurden ebenso wie
solche gegen die sozialen Normen der ziinftigen Ehre von den korporationseigenen
Gerichten sanktioniert.!

Diese im Spitmittelalter als handwerkliche Korporationen entstandenen Gesell-
schaften erlangten politische Bedeutung insofern, als sie es verstanden (in Ziirich im
14.und 15.Jahrhundert, in Basel vor allem zu Beginn des 16.Jahrhunderts) ” die Sitze
in den politischen Entscheidungsgremien der Stadt(republiken) weitgehend unter sich
aufzuteilen und nichthandwerkliche Gruppen wie etwa stadtsissige Adelige, Rentner
oder auch Kaufleute in dieses Proporzprinzip einzubinden. So entstanden politische
Ziinfte und Gesellschaften. In der Regel war es nicht moglich, das Biirgerrecht einer
Stadt zu erlangen, ohne in einer Zunft oder Gesellschaft Mitglied zu sein. Politische
Ziinfte sind in der Frithen Neuzeit also die Instanzen des korporativen Proporzes.
sie sind die Anteilseigner des stidtischen Regiments.

Die 6konomischen Aufgaben der Ziinfte wurden oft von den politischen institutionell
getrennt. In Basel etwa gab es Doppelziinfte interessendhnlicher Gewerbe, die aus
Griinden des Proporzes eine politische «Zunft» bildeten, aber ihre gewerblichen
Aufgaben im Rahmen von Teilziinften erledigten, so etwa die Schuhmacher und
Gerber, die Schneider und Kiirschner, die Weber und Firber oder die Fischer und
Schiffleute. Daneben kannte Basel ausgesprochene Mischziinfte wie etwa die Saf-
ranzunft, die nicht nur aus Kramern und Apothekern bestand, sondern auch die neu
hinzugekommenen Berufe des Buchdruckgewerbes wie beispielsweise Papierer,
Drucker und Buchbinder integrierte.® In Ziirich ldsst sich die insgesamt weniger
deutliche Trennung etwa daran festmachen. dass ein Teil des Kleinen Rates als
Kollegium der Zunftmeister allein iiber Gewerbesachen entschied.*

Die Einbindung nichthandwerklicher Bevolkerungsteile in dieses Proporzmodell
geschah iiber die strukturell analoge Behandlung adeliger oder kaufmiinnischer
Gesellschaften. In Ziirich etwa bildeten die Adeligen, Ritter, Rentner und reichen
Kaufleute die Constaffel, die analog zu den Ziinften ein Kontingent an Ratsstellen
und bis 1571 auch regelmissig eine Biirgermeisterstelle besetzen konnte.” In Basel
war dies die «Hohe Stube» der Ritter und Rentner, die aber im 16.Jahrhundert
schrittweise aus dem Rat gedringt wurde. Dagegen hielt sich die Trennung in
Handel und Handwerk in Form der Einteilung der Berufe in vier Herrenziinfte, in
denen die Fernkaufleute (Schliissel), Wechsler oder «Bankiers» und Goldschmiede
(Hausgenossen), Weinhiindler und Grosswirte (Weinleute) sowie der Kriamer (Safran)
organisiert waren einerseits, in elf Handwerkerziinfte andererseits.®
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Die Frage nach der Macht der Ziinfte scheint demnach fiir die Friihe Neuzeit insofern
ins Leere zu zielen, als sozusagen alle Macht den Ziinften gehorte.

Machtverteilung zwischen den Ziinften

Wieso aber, und diese Frage bleibt, wieso schafften es nicht alle Ziinfte in gleicher
Weise, ihre Mitglieder in den Spitzenpositionen der stidtischen Politik zu platzieren?
Wer also kontrollierte den «Jobmarkt» und welche Rolle spielten dabei die Ziinfte?
Die Erorterung der Frage nach dem Jobmarkt fiir Spitzenpolitiker der eidgendssischen
Stddte in der Frithen Neuzeit muss davon ausgehen, dass sich dieser Markt — wie im
foderativen System der alten Eidgenossenschaft nicht anders zu erwarten — dusserst
fragmentiert gestaltete, denn jeder Ort oder Kanton entwickelte je verschiedene
Mechanismen mit demselben Ziel, nimlich den Zugang zu Entscheidungspositionen
zu regulieren. Da politische Stellen auch an den Besitz des jeweiligen Biirgerrechts
gekoppelt waren, waren diese Jobmirkte — vor allem nach der Reformation — rein
innerstidtische, denn der Zuzug und vor allem die Verleihung des Biirgerrechts
an Biirger anderer eidgendssischer Stadte wurde immer seltener, der Aufstieg von
(stadtischen oder dorflichen) Landsassen aus dem eigenen Territorium war so gut
wie ausgeschlossen.’

Fiir die Untersuchung dieser Frage sollten innerhalb der einzelnen Kantone zwei
Ebenen von Jobs unterschieden werden. Einerseits ging es um die Verteilung von
Ratsstellen. Die Sitze im Grossen oder Kleinen Rat waren Schliisselposten im
politischen System der Stidte. Sie wurden zwar teilweise auf ein Jahr oder ein paar
Jahre befristet vergeben, hatten jedoch faktisch lebenslinglichen Charakter, weil die
Wiederwahl die Regel war. Andererseits ging es innerhalb der Ratsgremien um die
Verteilung von kurzfristigen Auftrigen unter den Ratsherren, die ad hoc anfallen
konnten, wie etwa die Gesandtschaften, oder regelmissig verteilt wurden, wie etwa
die kantonalen und eidgendssischen Landvogteistellen.

Da die Ebene der Ratsstellen, wie angedeutet, meist vertraglich geregelt war und sich
die politischen Ziinfte nach fixierten Schliisseln in die Stellen teilten, mochte ich die
Frage nach dem Jobmarkt auf der zweiten Ebene, bei den Auftrigen, am Beispiel
der Basler Aussenbeziehungen insbesondere zur Eidgenossenschaft nachgehen.
Jene Ratsherren zu isolieren, die mit Auftriigen in der Eidgenossenschaft betraut
wurden, bedeutet, die engere politische Elite Basels benennen. Darin sind sich die
prosopographischen Spezialuntersuchungen von Hans Fiiglister zur Reformations-
zeit und Samuel Schiipbach-Guggenbiihl zum spiiten 16.Jahrhundert einig: «Die
eidgendssische Politik war sozusagen «Chefsache>» *

Grafik 1 zeigt die Verteilung der aussenpolitischen Gesandtschaften (Auftrige) nach
Ziinften. Sie wertet die Daten von Hans Fiiglister aus, der die Fiihrungsschicht Basels
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tiber institutionelle Kriterien (Mitgliedschaft im Kleinen Rat) prosopographisch
rekonstruierte.

Die Unterschiede sind augenfillig. Zehn Auftrige wurden von Mitgliedern der
Handwerkerzunft zu Fischern und Schiffleuten, fast 500, also rund 50-mal mehr,
von der Herrenzunft zum Schliissel ausgefiihrt. Selbst wenn man berticksichtigt,
dass die Schliisselzunft rund doppelt so viele Mitglieder hatte wie jene der Fischer
und Schiffleute, bleibt die Differenz mit dem Faktor 25 gross. Die Differenz bleibt
ebenfalls betriichtlich beim Vergleich der Herrenzunft Safran und der Handwerker-
zunft Gartnern, die von der Mitgliederstarke her gleich sind, aber sich hinsichtlich
der Auftrige um den Faktor elf unterscheiden.

Fasst man die Ziinfte gemiss den in der Basler Stadtgeschichtsschreibung etablierten
Zunfttypen — erstens die Hohe Stube (Gesellschaft der Ritter und Rentner), zweitens
die Herrenziinfte (Kaufleute, Bankiers, Krimer und angesehene Handwerke) sowie
drittens die Handwerkerziinfte (die Metzger, Bicker, Schumacher, Weber und so
weiter) — zu Gruppen zusammen und setzt die Anteile dieser Zunftgruppen an den
Auftrigen in Beziehung zu ihrem Anteil an der Stadtbevilkerung, dann sieht die
Verteilung aus wie in Grafik 2 dargestellt.

Es zeigt sich, dass die Mitglieder der Hohen Stube, in der nur 1,4% der Bevolkerung
organisiert waren, iiberproportional aktive Aussenpolitiker darstellten: sie vereinig-
ten 18% der Auftrige auf sich. Dass sich die Ritter und Rentiers gerade in diesem
Bereich am langsten halten konnten, hiingt mit dem spezifischen Anforderungsprofil
fiir Gesandtschaften zusammen: Dazu gehoren neben erhéhter Abkommlichkeit qua
Reichtum mitunter auch Fremdsprachenkenntnisse oder andere spezielle Kompeten-
zen und Fertigkeiten etwa im Recht oder im Miinzwesen. Genau dieses Profil erfiillten
die Rentiers der Hohen Stube am besten. Die Herrenziinfte (19,8% der Bevolkerung)
fiihrten 55% der Gesandtschaften {iber Basel hinaus aus, wihrend die Handwerker-
ziinfte mit 78.8% Bevélkerungsanteil lediglich 27% der Auftrige ausfiihrten.’

Die Vorliebe der Herrenziinfte fiir die Vertretung nach aussen hat mehrere Griinde.
Am aktivsten waren die Fernkaufleute der Zunft zum Schliissel und die Wechsler
(Bankiers) und Goldschmiede der Zunft zu Hausgenossen. Fiir sie waren die Kontakte
zu den Nachbarn und den ferner liegenden Lindern lebenswichtig, denn es ging um
Handelsbeziehungen und Absatzmirkte, die nicht selten auch im Rahmen politischer
Beziehungen der Eidgenossenschaft mit fremden Méchten geregelt wurden, besonders
bekannt dafiir sind etwa die Zoll- und Handelsbestimmungen in den Allianzvertrigen
mit Frankreich oder in den Mailander Kapitulaten. Zudem besassen die meisten von
ihnen ausgedehnte Erfahrungen im Reisen und im Kontakt mit dem «Ausland». Hier
setzten sich offensichtlich eher die kaufménnischen als die handwerklichen Interessen
durch. Das passt zu Basel, dessen Handwerk abgesehen vom Buchdruckgewerbe,
das fiir einen europiischen Markt produzierte, vorwiegend auf lokale und regionale
Mirkte ausgerichtet war.!”
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Graphik 1: Auftrédge pro Zunft, Basel 1501-1550 (nach Fiiglister 1981)
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Graphik 2: Anteile der Zunftgruppen an Auftrdagen und Bevolkerung in %, 1501-1550
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Am Ende des 16.Jahrhunderts prisentiert sich das Bild dhnlich. Der einzige markante
Unterschied ist der, dass die Hohe Stube nicht mehr im Spiel ist. Die Anteile der
Hohen Stube wurden von den Herrenziinften ibernommen. Nun dominierte eine
kleine Gruppe (11%) der Ratsherren 83% aller aussenpolitischen Gesandtschaften
—zu Beginn des 16.Jahrhunderts waren es 72% gewesen.'!

Wie schafften es die wenigen Ratsherren, die Aussenpolitik mehr oder weniger zu
monopolisieren, wo doch die Sitze im Grossen und Kleinen Rat unter den Ziinften
gleich aufgeteilt waren? Zur Erkldrung dieses Phinomens miissen mehrere Faktoren
diskutiert werden, zunéchst solche, die in der Person des zu Wihlenden liegen, dann
verfahrenstechnische und schliesslich solche der politischen Vernetzung:

Personliche Faktoren

Das alte Hauptargument Max Webers zur Erkldarung von Oligarchisierungs- und
Aristokratisierungsprozessen, namlich die «Abkdmmlichkeit [der Amtstriger] aus
den eigenen privaten Geschiften»,'” spielte gerade in der Aussenpolitik eine grosse
Rolle. Denn iiber die Belastung tiglicher Sitzungen im Kleinen Rat hinaus konn-
ten Missionen in die Eidgenossenschaft oder ins Ausland aufgrund der langsamen
Reisegeschwindigkeit'? und der zuweilen langen Verhandlungsdauer zeitlich sehr
aufwiindig sein. Die Stadt entschidigte kaum fiir die Spesen, allerdings lockten
Geschenke und Prestige. Ein Ratsherr musste es sich leisten konnen, mehrere Wochen
abwesend zu sein. Dazu waren reiche Kaufleute — zumal sie von Berufs wegen das
Reisen gewohnt waren und nicht selten politische Auftrige und private 6konomische
Interessen verbinden konnten, und sei es nur auf der Ebene der Informationsbeschaf-
fung'® — eher in der Lage als Handwerker.

Uber die Abkdmmlichkeit hinaus spielte die persénliche Qualifikation eine wichtige
Rolle. Damit sind neben der grundsitzlichen Eignung (politisches Talent, sicheres
Auftreten, loyales Verhalten) auch spezifische Fachkenntnisse gemeint, die je nach
Mission gefragt waren: zum Beispiel finanztechnische bei Miinztagen, juristische bei
Vertragsverhandlungen oder militarische bei Fragen der Verteidigung. Obwohl es in
Basel keine schriftlich fixierte Norm fiir eine formale Qualifikation gab, wurden (mit
ganz wenigen Ausnahmen) ausschliesslich Minner als Ratsgesandte eingesetzt, die
es in ihrer Stadt mindestens bis in den Kleinen Rat geschatft hatten.
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Wahlverfahren

Unter den Wahlverfahren, mit denen die Ratsgesandten ermittelt wurden, sollen der
Wahlkorper, die Kooptation und die Auswirkungen der mehrfachen Zunftmitglied-
schaft zur Sprache kommen.

Die Bestimmung der Basler Ratsboten in die Eidgenossenschaft und ins Ausland
erfolgte im 16.Jahrhundert durch den Kleinen Rat. Da im Kleinen Rat alle Ziinfte
gleich stark vertreten waren, konnte man erwarten, dass die Ratsboten nach ziinf-
tigem Proporz bestellt wurden. Das war aber, wie gesehen, nicht der Fall. Die Wahlen
folgten also nicht einfach dem Zunftproporz, aber auch nicht der Mehrheitsregel,
nach der die elf Handwerkerziinfte die vier Herrenziinfte hitten dominieren konnen.
Warum war dem nicht so? Das mag daran gelegen haben, dass die Kandidaten fiir
Reiseauftrige in der Regel vom Kollegium der Dreizehner — dem «Geheimen Rat»,
dem innersten Fiihrungsgremium — vorgeschlagen wurden. Die Wahl der Boten war
daher wohl kaum je vollig offen.'

Wichtiger aber scheint der Wahlmechanismus der Kooptation gewesen zu sein. Die
Mitglieder des Kleinen Rates stammten zwar zu gleichen Teilen aus den Ziinften,
wurden aber nur zur Hélfte (Zunftmeister) von den Ziinften beziehungsweise deren
Vorstinden bestimmt. Die andere Halfte (Zunftratsherren) wurde vom Kleinen Rat
kooptiert. Aus diesem Verfahren der Kooptation ergaben sich spezielle Beziehun-
gen der Dankbarkeit und der Abhédngigkeit unter den Ratsherren tiber die Grenzen
der eigenen Zunft hinaus. Entscheidend fiir eine Kooptation in den Kleinen Rat
und daran anschliessend fiir die Nomination als Ratsgesandter diirften aufgrund
des Wahlkorpers nicht primir die Stellung in der eigenen Zunft als vielmehr die
Unterstiitzung durch Ratsherren anderer Ziinfte, also die Bezichungen tiber die
eigene Zunft hinaus, gewesen sein. Gerade weil die Auftriige fiir Reisen in die
Eidgenossenschaft jedes Mal neu vergeben wurden, boten sich hier denjenigen
Mitgliedern im Kleinen Rat die grossten Chancen, die auch jenseits ihrer eigenen
Zunft gut organisiert und vernetzt waren.

Eines der Mittel, solche Beziehungen anzukniipfen, bestand in der mehrfachen
Zunftmitgliedschaft. Diese doppelte oder mehrfache Zunftmitgliedschaft war in
Basel grundsitzlich moglich, wobei immer eine Zunft, in der Regel die erste, als
«Stammzunft» galt. Vor allem Kaufleute nutzten diese Moglichkeit, um einerseits
okonomische Vorteile, wie beispielsweise das an eine Zunft gebundene Recht zum
Handel mit bestimmten Giitern, zu erwerben. Andrerseits bot eine Doppel- oder
Mehrfachmitgliedschaft eine sehr gute Gelegenheit, um die Kontaktnetze iiber
mehrere Ziinfte hinweg auszudehnen.

Da der Einkauf in eine zweite Zunft relativ teuer war, erlangten vor allem reiche
Genossen der Herrenziinfte die Doppelziinftigkeit. Eine doppelte Zunftmitgliedschaft
leisteten sich zu Beginn des 16.Jahrhunderts 68% der Kaufleute und Wechsler
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(Schliissel und Hausgenossen), 46% der Krimer und Apotheker (Safran), aber nur
11% der Weinleute oder gerade noch 5% der Mitglieder der Handwerksziinfte.
Mehr als zwei Zunftmitgliedschaften konnten sich ausschliesslich Vertreter der
Herrenziinfte leisten.'®

Politische Beziehungen

Waren die personlichen Voraussetzungen fiir eine Wahl gegeben, so galt es, die
formalen Verfahren so zu nutzen und zu beeinflussen, dass ein gewiinschtes Resultat
entstand. Dazu griffen die einzelnen Kandidaten auf alle zur Verfiigung stehenden
Ressourcen und Beziehungen zuriick: Jenseits der schon erwihnten doppelten
Zunftmitgliedschaft waren dies vor allem Verwandtschaft, Patenschaft, Klientel
und individuelles Profil innerhalb des Wahlgremiums. Obwohl jeder dieser Fakto-
ren'” einen eigenen Vortrag wert wiire — hier nur ein paar Worte zum letzten Punkt:
Zum politischen Profil gehorten nicht nur die sachbezogenen politischen Positionen
(etwa die Zugehorigkeit zur eidgendssischen Gruppe, zur Franzosen-, Spanien-
oder Reichspartei), sondern auch die Bereitschaft zu moglichen Gegengeschiften
und wechselseitigen Unterstlitzungsaktionen. Gelegenheit dazu gab es in Hiille
und Fiille, denn die Ratsherren trafen sich nicht nur zu ihren tiglichen Sitzungen,
sondern auch in kleineren Ausschiissen und Kommissionen bei der Regierungs- und
Verwaltungsarbeit. In diesen Gremien konnten sich die Ratsherren kennen lernen,
sich gegenseitig verpflichten und sich profilieren — oder eben nicht, je nach ihren
sozialen und kommunikativen Kompetenzen.'® In diesen Gremien konnte seine
Durchsetzungschancen steigern, wer sich mit seinen Konkurrenten verbiindete und
kartellahnliche Absprachen traf.

Alle diese Faktoren bewirkten langfristig die Verengung der politischen Fiihrungs-
schicht. Dieses Phianomen ist bei weitem nicht auf Basel beschrinkt. Es wurde auch
fiir die Zunftstadt Ziirich'? oder fiir die Patrizierstidte Bern®’ und Luzern?' ja sogar
fiir Linderorte wie Uri?? oder Glarus®® aufgezeigt.>*

Die Kombination der beschriebenen Faktoren hohlte die Funktion der Ziinfte als
politische Gestaltungskrifte aus. Ziinfte regredierten auf die Ebene eines Wahlkrei-
ses, dem angehoren musste, wer iiberhaupt mitmachen kénnen wollte. Doch viele
schwiichere Handwerksziinfte wurden aufgrund der doppelten Mitgliedschaft von
Handelsherren dominiert, die sich eingekauft hatten und dank ihrer Abkommlichkeit
und dem Kooptationsprinzip im Namen einer Zunft Karriere machen konnten, mit
der sie von ihrer Profession her gar nichts zu tun hatten.

Der Aufstand der Ziinfte, wie man die Basler Unruhen von 1690/91 aus dieser
Perspektive nennen konnte, bremste allerdings die Entwicklung zur Oligarchie.
Auf der Ebene der Verfahren wurde das Gewicht des Grossen Rates und damit
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des handwerklichen Elementes gestiarkt. Durch die Bestimmung, die Wahl und die
Instruktion der Ratsboten vom Grossen Rat vornehmen zu lassen, dnderten sich die
Spielregeln der Kooptation griindlich. Die engen Kliingel versippter Kautherren-
geschlechter sah sich nun einem offeneren und breiteren Rekrutierungsverfahren
ausgesetzt. Trotzdem kam es nur zu einem geringfiigigen Austausch der Eliten in
Kleinen Rat. Und noch in den 1690er-Jahren wurde die Beteiligung der Zunftgenos-
sen an den Wahlen wieder aufgehoben.? Allerdings verschaffte der Konflikt von
1691 den Grossriten Zugang zu stidtischen Amtern sowohl des mittleren Bereichs,
weil fiir viele von ihnen die Klausel der Kleinratszugehorigkeit abgeschafft wurde,
als auch des unteren Bereichs, weil diese jetzt vom Grossen Rat statt wie vorher vom
Kleinen Rat vergeben wurden. So erlangten zwar als Folge der Unruhen breitere
Kreise untere Chargen und kleinere Posten,?® nicht aber Auftriige fiir Reisen in die
Eidgenossenschaft.

Detaillierte Untersuchungen zu den Auswirkungen von 1691 im 18.Jahrhundert feh-
len zwar, doch zeigen folgende Beobachtungen und Uberlegungen, warum sich trotz
der Errungenschaften der Zunftbasis von 1691 das Profil der Basler Ratsgesandten
nicht grundlegend veridnderte. Einmal blieben die Elemente Abkommlichkeit, Ver-
wandtschaft, Patenschaft, Klientel und personliche Eignung unabhingig von Details
der Wahlverfahren und der Breite der sozialen Schicht der Wihlbaren wirksam.
Dann lisst sich ein folgenreicher Wandel des Wahlverfahrens feststellen, zu dem es
wohl schon im frithen 17.Jahrhundert gekommen war. Weil die Ratsordnung von
1506°7 den Hiuptern — Biirgermeistern und Oberstzunftmeistern — verboten hatte,
die Stadt — ausser in wenigen Ausnahmesituationen — zu verlassen, waren diese im
16.Jahrhundert nicht so oft auf eidgendssischen Tagsatzungen oder an aussenpoli-
tischen Verhandlungen anzutreffen (rund 22% der Boten waren Haupter, rund 78%
Kleinrite)*® wie etwa die Ziircher Biirgermeister, die aufgrund der Vorortsfunktion
an jeder Tagsatzung teilnehmen mussten. Und von den 15 Hauptern, die wihrend
der Jahre 1570-1600 auswirtige Auftrige fiir Basel erfiillten, taten dies nur vier,
nachdem sie in ein Haupteramt aufgestiegen waren. Die iibrigen elf dagegen been-
deten ihre Ratsbotenreisen genau mit der Wahl zum Oberstzunft- oder Biirgermeis-
ter.”” Dagegen scheint der Grundsatz, Hiaupter nicht aus der Stadt zu delegieren, im
I8.Jahrhundert nicht mehr gegolten zu haben. Denn nun gebiihrte tblicherweise der
Platz des ersten Gesandten einem der beiden Biirgermeister oder einem der beiden
Oberstzunftmeister; nur wenn keiner dieser vier Herren die Reise unternehmen
wollte, erfolgte die Wahl durch den Grossen Rat mit dem Loswahlverfahren analog
zur Wahl des zweiten Gesandten, der dem Kleinen Rat angehoren beziehungsweise
Stadt- oder Ratsschreiber sein musste.

Die Stichproben zeigen, dass die Hiupter sehr oft von diesem Vorrecht Gebrauch
machten. Insofern wurde durch diese verfahrenstechnische Vorentscheidung der
Spielraum der Gremien zuriickgenommen, das heisst der 1691 erstrittene Zugewinn
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an Einfluss der Ziinfte im Grossen Rat wieder eingeschriankt zu Gunsten der Ent-
scheidungsmoglichkeiten einmal gewihlter Amtstriger.* '
Reisten zwei Boten gemeinsam, was fiir Gesandtschaften an die Tagsatzungen die
Regel war, so wurde der zweite Bote seit 1718 in einem komplizierten Verfahren
erkoren, das Wahl- und Loselemente kombinierte. Wihlbar waren nur Mitglieder
des Kleinen Rates sowie der Stadt- und der Ratsschreiber. Wahlgremium dagegen
war seit 1691 der Grosse Rat. Der Grosse Rat, dessen Mitglieder urspriinglich von
den Ziinften, dann vom Grossen Rat aus den Ziinften erkoren wurden,*' wihlte auch
die Mitglieder des Kleinen Rates einschliesslich der Hiupter, die Oberstzunftmeister
seit 1718 durch das Loswahlverfahren, die Biirgermeister durch indirekte Wahl,
wobei sich im 18.Jahrhundert die Gewohnheit durchsetzte, die Oberstzunftmeister zu
Biirgermeistern zu beférdern.’> Noch in der ersten Hilfte des 16. Jahrhunderts waren
die meisten Biirgermeister geworden, ohne vorher Oberstzunftmeister gewesen zu
sein; in der zweiten Hilfte dagegen waren Biirgermeister in der Regel ehemalige
Oberstzunftmeister.®* Im Unterschied zu Ziirich und Bern, aber auch zu Luzern oder
Uri, wo die meisten Gesandtschaften von den Spitzen der kantonalen Hierarchie
(Biirgermeister, Schultheiss und Landammann, Séackelmeister, Venner und Statthalter
und so fort) sozusagen als Kronung einer bereits erfolgten Karriere ausgetibt wurden,
bildeten die aussenpolitischen Auftrige in Basel eine Art Karriereschritt auf dem
Weg zu den Hiupterpositionen.**

Die Verlagerung des Auswahlprozesses von kleinen Gremien (Kleiner Rat, Drei-
zehner) auf grossere (Grosser Rat) brachte den kleineren Zunftbiirgern, die es nur in
den Grossen Rat schafften, mehr Mitwirkungsmoglichkeiten bei der Benennung der
Gesandten. Weil aber die Wahl zusehends durch einen sich verfestigenden cursus
honorum ersetzt wurde, verringerten sich die Eingriffsmoglichkeiten qua Wahl auf
eine einzige, namlich jener zum Oberstzunftmeister. Da diese aber seit 1718 durch
Loselemente ergidnzt wurde, schwanden die Steuerungsmoglichkeiten des Grossen
Rates, die er sich 1691 erkdmpft hatte. Das Losverfahren, das seit dem 17.Jahrhundert
auch etwa in Glarus oder Bern nach venezianischem Vorbild Verwendung fand, hatte
die Funktion, die regelmissig bei Wahlen ausbrechenden Konflikte zu entschiirfen,
Enttiuschungen zu rationalisieren und den Einfluss kleiner Fiihrungsgruppen zu
blockieren.” Thre Wirkung ist aber umstritten.*® Jedenfalls schafften es von 1653
bis 1798 in Basel nur vier Handwerker in den Dreizehner Rat (Geheimer Rat). In
den obersten Positionen (Biirgermeister, Oberstzunftmeister oder Héupter) findet
man gar keine Handwerker mehr.*” Parallel zum Einfluss des grossen Rates ging
jener der Ziinfte zuriick. Ihre politische (nicht: gewerbliche) Funktion beschriinkte
sich auf die Aufnahme der Mitglieder, denn die Mitgliedschaft blieb unumgiinglich
fiir jede politische Karriere. In diesem Bereich schlossen sich die Ziinfte mehr und
mehr gegen Neuzuginge ab und forderten damit den Riickgang ihrer quantitativen
Bedeutung innerhalb der Stadtbevolkerung. Ziinfte waren aber nicht mehr die Organe
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der organisierten Handwerker, sondern mehr oder weniger Verwaltungseinrichtungen
des oligarchischen «Ratsherrenregimentes».

Dagegen hielten die Ziircher Ziinfte bis ins 18.Jahrhundert hinein deutlicher an ihren
Mitwirkungsanspriichen fest und unterstrichen dies auch dreimal — 1713, 1734 und
1777 — mit Protesten und Revolten. Trotzdem schwand der Anteil der Handwerker
im Ziircher Kleinen Rat von 40% im Jahr 1637 auf 6% im Jahr 1790, obwohl ihr
Anteil an der Stadtbevolkerung im gleichen Zeitraum nur von rund 70% auf knapp
50% zuriickging. In Bern schliesslich waren Handwerker seit dem 17.Jahrhundert
gar nicht mehr regimentsfihig.*®

Regulierter Jobmarkt?

War also der Jobmarkt fiir Politiker in der Frithen Neuzeit korporativ reguliert? Die
Antwort lautet: Ja und Nein. Sie lautet Ja, was die Ratsstellen angeht: Die Sitze im
Grossen und Kleinen Rat waren in den Stadtrepubliken der alten Eidgenossenschaft
nach einem fixen Schliissel den Ziinften zugewiesen. Die Antwort lautet Ja, was die
Abgrenzung gegen unten/aussen (Neuaufnahmen) angeht: Der Erwerb des Biirger-
rechts wurde seit der Reformation sukzessive erschwert, etwa durch die Erhohung der
Einkaufssumme, durch die Verlingerung der Dauer der vorherigen Residenzpflicht
und andere Bestimmungen mehr. Damit wurde der Zugang zum passiven Wahl-
recht, der iiber das Biirgerrecht und die Aufnahme in eine Zunft lief, zunehmend
schwieriger: als Ausschlussgriinde beim Wahlrecht wurden Unfreiheit, nichtprotes-
tantische Religion (1529), Pensionenbezug (1691), Analphabetismus (1718) sowie
Verwandtschaft statuiert, aber de facto vor allem am Ende des 17.Jahrhunderts nicht
eingehalten. Fiir die Withlbarkeit galten zunehmend lingere Wartezeiten (fiinf Jahre
fiir Sechser, zehn Jahre fiir Meister 1529; erst Sohne von Neubiirgern waren in den
Grossen Rat wihlbar, erst Enkel von Neubiirgern in den Kleinen Rat 1696; Lockerung
fiir geborene Neubiirger, die den Altbiirgern gleichgestellt wurden, 1762). Dieser
Einfluss der Ziinfte bezog sich allerdings vor allem auf den Einfluss der Zunftvor-
steher, nicht aber auf die Gesamtheit der Zunftgenossen.*

Die Antwort auf die Frage nach der korporativen Regulierung des Jobmarktes
in frithneuzeitlichen Stadtrepubliken lautet aber zugleich auch: Nein. Sie lautet
Nein, was die Auftriige an Spitzenpolitiker angeht: Dort spielen offenbar andere,
nicht ziinftig determinierte Faktoren eine grossere Rolle: die persénliche Eignung
(Abkommlichkeit, Kompetenzen, Charakterprofil), die vorhandenen Netzwerke tiber
die eigenen Ziinfte hinweg (Verwandtschaft, Klientel, «Partei») und schliesslich der
cursus honorum (Profilierung in Kommissionen und Kammern).

Gegen diese Oligarchisierungstendenzen, die zu faktischen Jobkartellen fiihrten,
hatten sich die meisten stidtischen Protestbewegungen des 17./18.Jahrhunderts
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gerichtet. Sie bauten meist auf die organisatorische Basis der Ziinfte (Basel 1691,
Ziirich 1713, 1734/36, 1777). Doch deren Erfolge scheinen sich in Basel auf den
Zugang zu unteren Chargen beschrinkt zu haben, wihrend in Ziirich die Ziinfte als
solche ein Machtfaktor blieben. Wo die politische Rolle der Ziinfte beziechungsweise
Gesellschaften beschrinkter und damit die legalen Moglichkeiten der politischen

Einflussnahme geringer waren, wihlten Unzufriedene, wie etwa in Bern 1749, die

risikoreichere Organisationsform der Verschworung.*

Auch wenn die Ziinfte als Korporationen mit eigenen Interessen von 1500 bis 1800
deutlich an Einfluss verloren und als Institutionen immer mehr zu Verwaltungsein-
heiten des entstehenden «Policeystaates» mutierten, so zeigt sich doch, dass gerade
die Ziinfte immer wieder die organisatorische Basis von teilweise gewaltgestiitzten
Reformversuchen darstellten, die zu einer Ausdehnung der Teilhabe an politischen
Entscheidungen und stiddtischen Posten fiir breitere Kreise der Zunftangehorigen
fiihren konnten.*! Im Quervergleich wird schliesslich klar, dass die Oligarchisie-
rungsprozesse in Patrizierstadten weiter gediehen waren als in Stidten mit politisch
funktionsfihigen Ziinften.

Anmerkungen

I Peyer, Hans Conrad. Verfassungsgeschichte der alten Schweiz, 2. Auflage, Ziirich 1980,S. 108-115;

Braun, Rudolf, Das ausgehende Ancien Régime in der Schweiz. Aufriss einer Sozial- und Wirt-

schaftsgeschichte des 18.Jahrhunderts, Gottingen, Ziirich 1984, S.211-228: Simon-Muscheid,

Katharina, «Ziinfte», in: Historisches Lexikon der Schweiz, elektronische Version [e-HLS], www.

hls.ch (6.10. 2009); Dubler, Anne-Marie, «Zunftstidte», in: e-HLS . www.hls.ch (18.4. 2009).

1506, 1515, 1521, 1526, 1529, vgl. Fiiglister, Hans, Handwerksregiment. Untersuchungen und

Materialien zur sozialen und politischen Struktur der Stadt Basel in der ersten Hcilfte des 16.Jahr-

hunderts, Basel 1981, S.137-139, 293f.; Groebner, Valentin, Gefihrliche Geschenke. Ritual,

Politik und die Sprache der Korruption in der Eidgenossenschaft im spéiten Mittelalter und am

Beginn der Neuzeit, Konstanz 2000, S.210-217.

Fiiglister (wie Anm.2), S.2f.

Briihlmeier, Markus, Das Ziircher Zunftwesen, 2 Binde, Ziirich 2005, Bd. 1, S.15.

[1li, Martin, «Konstaffel [Constaffel]», in: e-HLS, www.hls.ch (1.9.2009); Hauswirth, René, «Die

«Hackordnung>. Untersuchungen zur informellen Sozialstruktur einer politischen Elite in der Friihen

Neuzeit», Schweizerische Zeitschrift fiir Geschichte 59 (2009), S.159-190, hier S. 189.

6 So Muralt, Leonhard von, «Renaissance und Reformation», in: Handbuch der Schweizer Geschichte,
Bd. 1, Ziirich 1972, S.389-570, hier S.554; Fiiglister (wie Anm.2), S.2; Schiipbach-Guggenbiihl,
Samuel, Schliissel zur Macht. Verflechtungen und informelles Verhalten im Kleinen Rat zu Basel,
1570-1600, 2 Binde, Basel 2002, Bd. 1, S. 11 f. Dagegen rechnen Meyer, Werner; Berner, Hans,
«Basel-Stadt», in: Historisches Lexikon der Schweiz, Bd.2, Basel 2003, S.33, 34 Safran zu den
Handwerkerziinften.

7 Peyer, Hans Conrad, «Die Anfinge der schweizerischen Aristokratien», in: Messmer, Kurt: Hoppe.
Peter, Luzerner Patriziat. Sozial- und wirtschaftsgeschichtliche Studien zur Entstehung im 16. und
17.Jahrhundert, Luzern 1976, S.3-28.

8 Schiipbach-Guggenbiihl (wie Anm.6), Bd. 1, S.194. Vgl. Fiiglister (wie Anm.2). S.157.

O Fiiglister (wie Anm.2), S.214 (und 191-195).

[§9]

(8]

[V NN



10

11
12

15
16
17

20

- 163 -

Ebd., S.12-14. Zum Buchdruck vgl. Wiirgler, Andreas, Medien in der Friihen Neuzeit, Miinchen
2009, Index «Basel».

Fiiglister (wie Anm.2), S.213-216; Schiipbach-Guggenbiihl (wie Anm.6), Bd.2, S.248f.
Weber, Max, Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss der verstehenden Soziologie, 5., rev. Auflage,
Tubingen 1985, S.170 und 757, 765, 830.

Vel. Wiirgler, Andreas, «Zur Arbeit reiten. Ratsherren auf dem Weg zur Sitzung, 16.—18.Jahr-
hundert», in: Schiedt, Hans-Ulrich; Tissot, Laurent; Merki, Christoph Maria; Schwinges, Rainer
C. (Hg.). Verkehrsgeschichte — Histoire des transports, Ziirich 2010, S.97-108.

So Andreas Ryff, Schiipbach-Guggenbiihl (wie Anm.6), Bd. 1,S.197; Wiirgler, Andreas. Die Tag-
satzung der Eidgenossen. Politik, Kommunikation und Svmbolik einer reprdsentativen Institution
im europdischen Kontext (1470-1798), Habilitationsschrift, masch., Bern 2004, Einleitung.
Fliglister (wie Anm.2), S. 186f.

Ebd.,S.129-133.

Vgl fiir Basel Burghartz, Susanna, «Frauen — Politik — Weiberregiment», in: Head-Konig, Anne-
Lise; Tanner, Albert (Hg.), Frauen in der Stadt, Ziirich 1993, S.113-134. Fiir Bern Wiirgler,
Andreas, «Zwischen Verfahren und Ritual. Entscheidungsfindung und politische Integration in der
Stadtrepublik Bern in der Frithen Neuzeit», in: Schlogl. Rudolf (Hg.), Interaktion und Herrschafft.
Die Politik der friihneuzeitlichen Stadt, Konstanz 2004, S.63-91.

Zum Beispiel Rytts Karriere: Schiipbach-Guggenbiihl (wie Anm.6). Bd.1,5.73-76,97-106; Bd.2,
S.91-93. Vgl. die informellen Wahlarrangements in Ziirich, Hauswirth (wie Anm.5),S.175-187.
Guyer, Paul, Verfassungszustinde der Stadt Ziirich im 16., 17. und 18.Jahrhundert unter Einwir-
kung der sozialen Umschichtung der Bevolkerung, Ziirich 1943; Morf, Hans, Zunftverfassung und
Obrigkeit in Ziirich von Waldmann bis Zwingli, Ziirich 1969; Jacob, Walter, Politische Fiihrungs-
schicht und Reformation, Ziirich 1970; Vonrufs, Ulrich, Die politische Fiithrungsgruppe Ziirichs
zur Zeit von Hans Waldmann (1450-1489). Struktur, politische Networks und die sozZialen Bezie-
hungstypen Verwandtschaft, Freundschaft und Patron-Klient-Beziehung, Bern 2002; Hauswirth
(wie Anm.5), S.178.

Capitani, Frangois de, Die Berner Zunft zum Mittellowen von der Reformation zur Revolution,
Bern 1985; Schlippi, Daniel, Die Zunftgesellschaft zu Schmieden in Bern zwischen Tradition und
Moderne, Bern 2001, S.39-43; Holenstein, André et al. (Hg.), Berns mdchtige Zeit. Das 16. und
17 . Jahrhundert neu entdeckt, Bern 2006: ders. et al. (Hg.), Berns goldene Zeit. Das 18. Jahrhundert
neu entdeckt, Bern 2008.

Kurmann, Josef, Die politische Fiihrungsschicht in Luzern 1450-1500, Luzern 1976; Messmer/
Hoppe (wie Anm.7).

Kilin, Urs, Die Urner Magistratenfamilien. Herrschaft, dkonomische Lage und Lebensstil einer
liindlichen Oberschicht, 1700-1850, Ziirich 1991.

Stauffacher, Hans Rudolf, Herrschaft und Landsgemeinde. Die Machtelite in Evangelisch-Glarus
vor und nach der Helvetischen Revolution, Glarus 1989.

Vel. allgemein Tanner, Albert, «Eliten», in: e-HLS, www.hls.ch (9.9. 2009); Capitani, Fran¢ois
de, «Aristokratisierung», in: e-HLS, www.hls.ch (9.9.2009).

Vel. Wiirgler, Andreas, Unruhen und Offentlichkeit. Stéidtische und ldndliche Protestbewegungen
im 18.Jahrhundert, Tiibingen 1995, 5.46-52.

Vettori, Arthur, Finanzhaushalt und Wirtschaftsverwaltung Basels (1689-1798). Wirtschafts- und
Lebensverhdiltnisse einer Gesellschaft zwischen Tradition und Umbruch, Basel 1984, S.91-101,
147, 155-161.

Grether, Rosmarie (Hg.), «Die Basler Ratsordnung von 1506», Jahresbericht des Staatsarchivs
Basel-Stadt (1969),5.21-51, hier §.50.

Fiiglister (wie Anm.2), S. 196.

Daten bei Schiipbach-Guggenbiihl (wie Anm.6), Bd.2, S.248f.

Genaue Untersuchungen fehlen. Die Botenlisten fiir die Stichproben in Amtliche Sammlung der
dlteren eidgendssischen Abschiede [1245-1798], 8 Binde in 22 Teilen, hg. von Jakob Kaiser et
al., verschiedene Erscheinungsorte 18561886, hier Bde.5/1-7/1, weisen auf die Jahre 1620-1640.



31

32

37

38

39
40

41

— 164 -

Vgl. Im Hof, Ulrich, «Vom politischen Leben im Basel des 18.Jahrhunderts», Basler Zeitschrift
fiir Geschichte und Altertumskunde 48 (1949),S.141-166, hier S. 152-154.

Im Hof (wie Anm.30). S.143, 152—-154; Isenmann, Eberhard, «Die stiadtische Gemeinde im
oberdeutsch-schweizerischen Raum (1300-1800)», in: Blickle, Peter (Hg.), Landgemeinde und
Stadtgemeinde in Europa, Miinchen 1991, S.219-224.

Im Hof, Ulrich, Isaak Iselin, sein Leben und die Entwicklung seines Denkens bis zur Abfassung
der «Geschichte der Menschheit» von 1764, 2 Binde, Basel 1947, Bd. 1, S.169f.; Im Hof (wie
Anm.30),S.143, 146-152 (Loswahl).

Vgl. die Prosopographien fiir 1515-1535 bei Fiiglister (wie Anm.2) und fiir 1570-1600 bei
Schiipbach-Guggenbiihl (wie Anm.6).

Vel. Wiirgler (wie Anm. 14).

Fiir Bern Wiirgler (wie Anm 17); fiir Basel Meyer/Berner (wie Anm.6), S.36.

Positionen bei Wiirgler (wie Anm.25),S.47.

Stolz, Peter, «Wirtschaftspolitik und Gruppeninteressen im alten Basel (1670-1798)», Schweize-
rische Zeitschrift fiir Volkswirtschaft und Statistik 110 (1974),S.551-579, hier S.558-564; Miiller,
Alfred, «Die Ratsverfassung der Stadt Basel von 1521-1798», Basler Zeitschrift fiir Geschichte
und Altertumskunde 53 (1954), 5.5-98, hier §.92-94.

Vel. Geschichte des Kantons Ziirich,Bd. 2, Ziirich 1996, 5.21, 130, 132; Holenstein, Berns goldene
Zeit (wie Anm.20), S.158.

Miiller (wie Anm.37),S.7-11.

Vgl. Wiirgler (wie Anm.25),S.99-107; Wiirgler, Andreas, «Conspiracy and Denunciation: A Local
Aftair and its European Publics», in: Van Horn Melton, James (Hg.), Cultures of Communication
Jrom Reformation to Enlightenment: Constructing Publics in the Early Modern German Lands,
Aldershot, Hampshire 2002, S. 119-131.

Vettori (wie Anm.26),S. 155-161; Wiirgler, Andreas Art. «Stédtische Unruhen», in: e-HLS, www.
hls.ch (4.1.2010).



	"Zünftige Politiker" : korporative Regulierung des Zugangs zu politischen Ämtern in der Eidgenossenschaft (16.-18. Jahrhundert)

